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Interpellation Regina Rahmen betreffend Angebot des Ruftaxis 
 
Der Gemeinderat beantwortet die Interpellation wie folgt: 
 
In Riehen verkehren Ruftaxis abends und an Sonn- und Feiertagen von und zu den 
Tramhaltestellen Riehen Dorf und Habermatten. Die Ruftaxis ersetzen die Kleinbusli-
nien 35 und 45, welche während diesen Zeiten nicht fahren. Sie stellen sicher, dass 
Personen zum Beispiel auch abends bequem und sicher von der Tramhaltestelle noch 
nach Hause bzw. von zuhause zur Tramhaltestelle gelangen. Grundsätzlich bedienen 
die beiden Ruftaxis, welche ab Riehen Dorf verkehren, das Gebiet nördlich der Bettin-
gerstrasse. Das Ruftaxi, welches ab der Haltestelle Habermatten verkehrt, bedient das 
Gebiet südlich der Bettingerstrasse. Es werden keine Fahrten nach Inzlingen oder Bet-
tingen angeboten.  
 
 
Die einzelnen Fragen können wie folgt beantwortet werden: 
 
1. Ist es richtig, dass das Ruftaxi das Wohngebiet nördlich von Weilstrasse/Inzlin-

gerstrasse nicht bedienen darf? 
 

Nein. Sofern die Kapazität und das Zeitmanagement Fahrten in Gebiete zulassen, 
welche auch abends durch den ÖV erschlossen sind, können diese Fahrten durch-
geführt werden. Das Fahrpersonal entscheidet über die Möglichkeiten situativ. 
Abends verkehren in Riehen die Busse der Linie 34, 32 zwischen Bettingen und 
Bettingerstrasse sowie die Tramlinie 6.  

 
 
2. Gibt es weitere Grenzen, die die Leistungen des Ruftaxis örtlich einschränken, aus-

serhalb derer kein Transportauftrag angenommen werden darf und wo verlaufen 
diese? 

 
Es besteht nur die einleitend beschriebene Gebietsaufteilung. 

 
 
3. Wenn solche Grenzen existieren, wer hat diese festgelegt und nach welchen Krite-

rien? 
 

Die Gebietsaufteilung erfolgte durch die Gemeinde Riehen in Absprache mit dem 
Ruftaxibetreiber und hat sich über die Jahre bewährt.  

 



 

Seite 2 4. Sieht der Gemeinderat eine Möglichkeit, das vom Ruftaxi bediente Gebiet auf das 
Wohngebiet Lörracherstrasse auszuweiten, um die Folgen des zurzeit bedauerli-
cherweise ausgedünnten Fahrplans der Linie 6 zwischen Beyeler Museum und Rie-
hen Grenze nach 20:00 Uhr zu mildern? 

 
Aufgrund der aktuellen Auslastung ist es nur in seltenen Fällen möglich, Fahrwün-
schen in Gebiete nachzukommen, welche auch abends und an Sonn- und Feierta-
gen mit dem ÖV erschlossen sind.  

 
 
In Riehen gibt es viele Gebiete, welche abends oder an Sonn- und Feiertagen nur im 
15 Min-Takt. erschlossen sind. So zum Beispiel die Wohngebiete entlang des 
Grenzacherwegs, wo die Buslinie 34 verkehrt. Viele Gebiete sind abends ohne ÖV-Er-
schliessung. Das Ruftaxi dient primär der Erschliessung jener Gebiete, die nicht durch 
den ÖV erschlossen sind.  
 
 
Riehen, 24. März 2026 
 
 
Gemeinderat Riehen 
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